
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28. Juli 2016 

 

Offener Brief 
 

 

 

Mit dem Bundesteilhabegesetz und Pflegestärkungsgesetz III drohen 

massive Verschlechterungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
 

 
Lebenshilfe, Behindertenhilfe und die Werkstätten Hainbachtal fordern Teilhabe statt 

Ausgrenzung 

 
 

Sehr geehrte Frau, 

 

die unterzeichnenden drei großen Fachinstitutionen für Menschen mit geistiger Behinderung 

in Stadt und Kreis Offenbach wenden sich heute an Sie in einer Angelegenheit, die die 

Zukunft der Menschen mit Behinderung wesentlich beeinflussen wird. 

 

Die beiden geplanten Gesetzesvorhaben beschränken in der jetzigen Form die Rechte der 

Menschen mit Behinderung. Dabei waren mit der Gesetzesvorlage viele Erwartungen 

verbunden. Die Enttäuschung ist groß. 

 

Das Gesetzespaket enthält zwar Fortschritte, die auf langjährigen Forderungen z.B. der 

Lebenshilfe beruhen, aber die drohenden Verschlechterungen für Menschen mit geistiger 

Behinderung sind inakzeptabel. Besonders die Ausweitung des Ausschlusses von Leistungen 

der Pflegeversicherung im Pflegestärkungsgesetz ist eine Diskriminierung von Menschen, die 

als Versicherte Beiträge zahlen! 

 

Das Bundesteilhabegesetz regelt die Eingliederungshilfe neu. Von den derzeit rund 860.000 

Beziehern der Eingliederungshilfe hat die Mehrheit – über eine halbe Million – eine geistige 

Behinderung. Bleibt die Reform so, wie sie ist, hat das schwerwiegende Auswirkungen: 

Manche Menschen mit geistiger Behinderung müssen fürchten, ganz aus dem Hilfesystem 

herauszufallen. Anderen droht, dass sie gegen ihren Willen mit anderen zusammen wohnen 

müssen oder in Pflegeeinrichtungen abgeschoben werden. Wieder andere müssen bangen, ihr 



Zuhause zu verlieren, weil ihre Wohnstätte nicht mehr ausreichend finanziert wird und 

schließen muss.  

 

Wir fordern daher, dass … 

 

1.    …  Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf künftig nicht von den Leistungen der 

Pflegeversicherung ausgeschlossen werden. Umgekehrt darf ihnen auch nicht die 

Eingliederungshilfe verwehrt werden, weil sie neben ihrer geistigen Behinderung  einen 

Pflegebedarf haben. Sie brauchen für Teilhabe beide Formen der Unterstützung. Der 

Verschiebebahnhof zwischen Eingliederungshilfe und Pflege muss aufhören! 

2.    … der Zugang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe nicht so begrenzt wird, dass 

Menschen, die in weniger als fünf Lebensbereichen Einschränkungen aufweisen, von den 

Leistungen ausgeschlossen werden. Eine solche Hürde ist zu hoch! 

3.    … Menschen mit Behinderung nicht gezwungen werden können, gemeinsam mit 

Anderen Leistungen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel beim Wohnen und in der Freizeit. 

Das ist das Gegenteil von Selbstbestimmung und führt zu Ausgrenzung statt Teilhabe! 

4.     … die Kosten der Unterkunft für das Wohnen in Wohnstätten nicht willkürlich begrenzt 

werden. Wenn das Wirklichkeit wird, droht vielen Wohnstätten für Menschen mit geistiger 

Behinderung das finanzielle Aus, und die dort lebenden Menschen verlieren ihr Zuhause! 

5.     … Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht von den verbesserten Regelungen im 

Bundesteilhabegesetzes zur Heranziehung ihres Vermögens ausgeschlossen werden. Auch sie 

haben ein Recht auf ein Sparbuch! 

 

Das Bundesteilhabegesetz und das Pflegestärkungsgesetz III können so nicht bleiben. 

Beide Gesetze sollen unter großem Zeitdruck am Ende des Jahres verabschiedet werden. 

Dies halten wir für keinen guten Weg. 

Sozialpolitische Vorhaben dieser Größenordnung sollten nur in einem gesellschaftlichen 

Konsens umgesetzt werden. Dieser ist nicht gegeben. Alle Fachverbände lehnen die Vorhaben 

in dieser Form ab. 

 

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung.  

Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass diese Vorhaben ihren Namen auch verdienen. 

 

Über einen Austausch mit Ihnen würden wir uns freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lutz Walter Thomas Ruff Jürgen Großer 
   

Lebenshilfe Werkstätten Hainbachtal Behindertenhilfe 

 

 

 



 

 

Die Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie in der Anlage. 

 

 

 

 

Kontakte: 

 

Lutz Walter, Vorsitzender 
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung 

Stadt und Kreis Offenbach e.V. 
Odenwaldring 47 
63110 Rodgau  
Telefon: 06074-7653 
Telefax:  06074-696149 
E-Mail: walter@lebenshilfe-offenbach.de 

 

Thomas Ruff, Geschäftsführer 
Werkstätten Hainbachtal gemeinnützige GmbH 
Waldstraße 353 

63071 Offenbach 

Telefon: 069 – 85002 – 250 

Telefax: 069 – 85002 – 191 

E-Mail: info@werkstaetten-hainbachtal.de 

 

Jürgen Großer, Geschäftsführer 
Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach e.V. 
Ludwigstraße 136 

63067 Offenbach 

Tel: 069 / 80 90 96 9 -11 

Fax: 069 / 80 90 96 9 -20 

E-Mail: j.grosser@behindertenhilfe-offenbach.de 
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